
Prüfung biometrischer Risiken 
ohne Arztbericht

Im Ausschließlichkeitsvertrieb liegt die Digitalisierung noch immer im Argen. Beispiel ist der 
durchgängig automatisierte Antragsprozess bei Biometrie-Produkten. Dabei fehlt 

eigentlich nur noch ein einziger Baustein. Der aber ist entscheidend.
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Gerade im Vertrieb von Biometrie-
Produkten müsste es eigentlich 
schnell gehen. Geht es aber nicht. 
Der Kunde erwartet eine zügige und 
verbindliche Auskunft darüber, ob er 
versicherbar ist und zu welchen Kon-
ditionen. Wenn da nicht noch der 
Arztbericht wäre. Gefühlt ist der wie 
eine Ehrenrunde in der Schule, wäh-
rend die Makler mit kleinen Program-
men zur Vorauskunft schon längst das 
Klassenziel erreicht haben.

Der Ausschließlichkeitsvertrieb leidet 
darunter, dass vielfach der Antrags-
prozess bei Biometrie-Produkten 
zwar schon weitgehend digitalisiert, 
aber darin noch keine Risikoprüfung 
integriert ist. Scheinbar ist die Versi-
cherungswelt noch in einem traditio-
nellen Denken verhaftet, dass es ohne 
Arztbericht nicht ginge. Dabei gibt 
es schon längst derlei Erfassungs-
systeme, die bereits am Point of Sale 
eine fallabschließende Risikoprüfung 
vornehmen. Mit einer ausgeklügelten 
Gesundheitsbefragung erkennen die 
Systeme sogar Widersprüche bei den 
Kundenangaben und decken auf, ob 
der Kunde etwas vergessen hat an-
zugeben. 

Dagegen haben die Prüfsysteme für 
Maklerorganisationen oder gemein-
same Vertriebsplattformen einen 
anderen Ansatz. Sie wollen die ver-
schiedenen Produkte unterschiedli-
cher  Versicherungsgesellschaften auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen. 
Eine Vergleichsmöglichkeit schaffen. 
Nicht die eigentliche Risikoprüfung 
und auch nicht die dynamisch spe- Fo
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zifische Abfrage des Gesundheits-
zustands der zu versichernden Person 
stehen hierbei im Vordergrund, ge-
nauso wenig wie die Verlagerung von 
speziellem Risikoprüfungswissen der 
jeweiligen Gesellschaft an den Point 
of Sale. Vielmehr geht es darum, ein 
einheitliches Gesundheitsformular be-
reitzustellen, das viele Versicherun-
gen als Standard akzeptieren. 

Natürlich findet dabei auch eine ge-
wisse Risikoprüfung statt. Schon die 
Einordnung des Body-Mass-Index 
(BMI) ist eine solche Prüfung. Auch 
führen manche Diagnosen bei allen 
Gesellschaften direkt zur Ablehnung, 
andere hingegen stellen für keine der 
Gesellschaften ein Problem hinsicht-
lich Versicherbarkeit dar. Freie Makler 
oder vergleichende Vertriebsportale 
können dabei über die jeweiligen all-
gemeinen Versicherungsbedingun-
gen und über den Vergleich der Nor-
malprämien hinaus im einfacheren 
Fall weitere Entscheidungskriterien 
heranziehen, um den am besten ge-
eigneten Versicherer für ihre Kunden 
zu finden. Es ist verständlich, dass 
viele Versicherungen bei diesen Ver-
gleichssystemen mitmachen.

Versicherungsmedizinisch 
korrekte Risikobeurteilung 

schon vor Ort

Aber der eigene Vertrieb braucht et-
was anderes. Wenn der Vertriebsmit-
arbeiter sich schon um einen Direkt-
abschluss bemühen soll, muss auch 
ein hoher Prozentsatz an sofortigen 
endgültigen Entscheidungen erreicht 
werden. Hier genügen keine 50 % 
Direktabschlussquote wie beim unab-
hängigen Versicherungsmakler. Das 
Ziel muss schon aus Aufwand- und 
Kostengründen eine fallabschlie-
ßende Bearbeitung von mindestens 
80 %, eher 90 % sein. Die Weiterlei-
tung einer Vielzahl von Anträgen zur 
Hauptverwaltung, um sie dort erst 
noch manuell zu prüfen, erzeugt nur 
Frust beim Kundenberater und beim 

Kunden. Um eine korrekte Risiko-
prüfung der biometrischen Risiken 
vor Ort zu gewährleisten, müssen 
die Gesundheitsfragen dem Kunden 
„dynamisch“ vor Ort gestellt werden. 
Die zu den einzelnen Diagnosen ge-
stellten spezifischen Fragen müssen 
„vertriebskonform“, also für den Kun-
den verständlich und einfach formu-
liert sein – ohne medizinische Fach-
sprache – und gleichzeitig muss eine 
versicherungsmedizinisch korrekte 
Risikobeurteilung ermöglicht werden. 
Dies ist nicht mit Systemen darstell-
bar, die es im Antragsprozess vielen 
Gesellschaften gleichzeitig recht ma-
chen müssen.

Das eigene Wissen 
abbilden statt

Black-Box

Das Risikoprüfwissen, das am Point of 
Sale Anträge entscheidet, muss über 
ein komfortables Pflegetool auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Versiche-
rung angepasst werden können. Der 
grundsätzliche Aufbau des Fachwis-
sens und die dazugehörenden Ent-
scheidungen müssen in leicht nach-
vollziehbaren Strukturen vorliegen 
sowie auf einfache Weise durch die 
Underwriting-Experten an die eige-
nen Vorstellungen anzupassen sein. 
Diese Feinjustierung schafft das nöti-
ge Vertrauen, dass dieses Prüfsystem 
den eigenen Vorstellungen entspricht 
und somit korrekt entscheidet. So 
wird aus diffusem „Maschinenwissen“ 
eine Abbildung des eigenen Wissens, 
keine „Black-Box“. Nützlicher Neben-
effekt: Dieses Wissen kann nach-
vollziehbar dokumentiert werden, 
so dass es auch Jahre später noch 
für Nachweispflichten herangezogen 
werden kann. 

Die Praxis zeigt, dass sich Risikoprüf-
Systeme im täglichen produktiven Ein-
satz am Point of Sale sehr schnell und 
einfach in bestehende Außendienst-
systeme integrieren lassen. Bei der 
Auswahl eines solchen Systems zur 

Prüfung von biometrischen Produkten 
sollten die Entscheider darauf achten, 
dass eine vollständige Integration in 
die bestehenden Antragssysteme 
der Versicherung erfolgt, konkret 
also eine Risikoprüf-Komponente in 
die vorhandenen Systeme integriert 
wird. Dadurch bleiben das Angebots-
system und der gesamte Antragspro-
zess wie „aus einem Guss“ erhalten. 
Weitere Vertriebskanäle, die mögli-
cherweise über eigene Erfassungs-
masken verfügen, können ebenfalls 
dieselbe Prüfkomponente ohne Kom-
promisse verwenden. Eine solche 
Lösung für den Point of Sale sollte na-
türlich zwingend „online“ betrieben 
werden. Ein „offline“-Einsatz wäre 
bestenfalls eine Zusatzoption.

Jörg Hausknecht
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Die automatisierte Prüfung biometri-
scher Risiken schon vor Ort ist sehr 
häufig der letzte fehlende Baustein 
für eine durchgängig digitalisierte 
und fallabschließende Antragsbear-
beitung durch den Kundenberater. 
Sie beschleunigt den Antragsprozess 
zuverlässig und macht den zeitrau-
benden Arztbericht weitgehend 
überflüssig. Im Nachbarland Schweiz 
ist man mit diesen Ideen schon weiter. 

Fazit


